
D er unternehmerische Alltag stellt
höchste Ansprüche an mittelständi-
sche Betriebsinhaber. Sie müssen

sich so verhalten, daß die Überlebensfähig-
keit ihres Geschäfts langfristig nicht ge-
fährdet wird. Das ist natürlich „graue Theo-
rie“. Immer wieder wird es zu geschäftli-
chen Problemen kommen – mögen sie ver-
schuldet sein oder nicht. Wenn eine solche
ernsthafte Krise eintritt, dann wandelt sich
die unternehmerische Kernaufgabe: Es muß
alles unternommen werden, um die Krise
abzuwenden. Das ist nicht nur betriebs-
wirtschaftlich, sondern auch volkswirt-
schaftlich wichtig, denn unter dem gelten-
den Insolvenzrecht ist es allemal besser, ein
bestehendes Unternehmen zu retten bzw. zu
heilen als etwas Vergleichbares neu aufzu-
bauen.

Erfolgreiches Wendemanöver
Grundlage für ein erfolgreiches Wende-
manöver ist die umfassende Darstellung des
Ist-Zustandes – ohne Augenwischerei und
Beschönigung. Es ist empfehlenswert, daß
sich der Betriebsinhaber bei dieser Analy-

se von einem erfahrenen Unternehmensbe-
rater helfen läßt. Denn er benötigt – insbe-
sondere wenn erfolgversprechende Sanie-
rungsmaßnahmen eingeleitet werden kön-
nen – überwiegend Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Ereignisse sind ihm über den Kopf ge-
wachsen, er hat häufig die Fähigkeit zu
nüchterner Analyse verloren, neigt zu im-
pulsiven Entscheidungen und kann nicht
gleichzeitig das Geschäft weiterführen und
Sanierungsmaßnahmen in Gang setzen.
Der Begriff „Krise“ ist nicht sonderlich ex-
akt. Er beinhaltet im wesentlichen folgende
Krisenarten:
– Strategiekrise: Sie führt zum Verlust der
betrieblichen Erfolgspotentiale bzw. be-
droht diese ernsthaft.
– Erfolgskrise: Sie gefährdet die Erfolgs-
ziele des Unternehmens.
– Liquiditätskrise: Sie birgt die Gefahr der
Illiquidität und/oder Überschuldung.
Krisensymptome äußern sich allesamt im
Auftragsrückgang. Daraus resultiert dann
ein Rückgang der Umsätze, in dessen Ge-
folge sowohl die Ertrags- als auch die 
Liquiditätslage beeinträchtigt wird. Die 
Folgen sind bekannt. Auf der einen Seite
Kostenanstieg und Ertragsminderung, Ver-
lust, Unterbilanz sowie Überschuldung und
auf der anderen Seite Verschlechterung der
Liquiditätslage, Einnahmensverminderung,
Zahlungsschwierigkeiten, Zahlungsstok-
kung oder gar Zahlungsunfähigkeit.
Das menschliche Verhalten des Betriebsin-
habers angesichts einer offenkundigen Kri-
se vollzieht sich in bestimmten Phasen. Er
versucht einerseits, Kräfte freizumachen,
die darauf hinwirken, den betrieblichen Zu-
stand vor Eintritt in die individuelle Krise
wiederherzustellen. Auf der anderen Seite
setzt er Kräfte dafür ein, einen betrieblichen
Wandel herbeizuführen, der solche Krisen
auf lange Sicht vermeiden hilft. Allein die-
ser Zielkonflikt läßt sich vom Geschäftsin-
haber kaum hinreichend lösen und bedarf
des Rates und der Hilfe eines externen Sa-
nierungsexperten. 
Mit zunehmendem Zeitablauf gelangt der
mittelständische Unternehmer vom Schock,
über den defensiven Rückzug, zum Einge-
ständnis. Erst an diesem Zeitpunkt bestehen
Chancen für eine produktive Verhaltens-
weise, die dann in die Bemühungen um An-
passung und Wandel mündet. Es genügt nun
allerdings als Grundlage für ein Krisenma-
nagement nicht festzustellen, daß der Be-
trieb sanierungsbedürftig ist. Es muß auch

fachmännisch und objektiv ermittelt wer-
den, daß er sanierungswürdig und sanie-
rungsfähig ist. Erst dann kann versucht wer-
den, das betriebliche Steuer herum zu wer-
fen. Um zu einer erfolgreichen und oft ra-
dikalen Neuorientierung zu gelangen, ist es
ferner unabdingbar, daß auch die Mitarbei-
ter das notwendige Krisenbewußtsein ent-
wickeln.

Datensammlung mit Lücken
Kritisch ist die Lage für den Betrieb immer
dann, wenn die Zeitfrage zur Überlebens-
frage wird. Deutlichstes Kennzeichen ist
hier die kritische bis ablehnende Beurtei-
lung des Kreditengagements durch die
Bank. Sie stellt folgende Wirkungskette
fest: Abnehmender Umsatz – abnehmende
Rentabilität – Erhöhung des Verschul-
dungsgrades – sinkender cash-flow – ab-
nehmende Liquidität. Im absatzwirtschaft-
lichen Bereich gesellen sich folgende 
Ablaufphasen hinzu: Abnehmender Mark-
tanteil – rückläufige Nachfrage – Kalkula-
tionsabweichungen – abnehmende Termin-
treue – abnehmende Umschlagshäufigkeit -
abnehmender Werbeerfolg – geringere
Reichweiten.
Die Darstellung des betrieblichen Ist-Zu-
standes, gekoppelt mit der Analyse des
Wettbewerbsumfeldes, teilt sich in ver-
schiedene Analysefelder. Dazu gehört die
Überprüfung der Leistungs- und Aussage-
fähigkeit des bestehenden Controllingsy-
stems. In vielen mittelständischen Betrieben
und Geschäften wird ein Controlling – ei-
ne Kombination aus planmäßiger betriebli-
cher Lenkung, Steuerung und Regelung –
gar nicht vorhanden sein. Hier gilt es dann,
die Wirksamkeit der bisherigen innerbe-
trieblichen Kennziffern insbesondere im
Hinblick auf ihre Brauchbarkeit für ein
„Frühwarnsystem“ objektiv zu beurteilen. 
Wichtig ist aber auch die Zusammenstel-
lung der strategischen Hilfsquellen des kri-
sengeschüttelten Betriebes, die Analyse des
Produkt- und Leistungsprogramms sowie
Verkaufssortiments und die Analyse der
Wettbewerbsfähigkeit unter Einbeziehung
von potentiellen Konkurrenten. Ganz über-
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wiegend ist es das bestehende Kontrollsy-
stem, das versagt hat und sich für eine recht-
zeitige Frühwarnung, -erkennung und -auf-
klärung als unbrauchbar erwiesen hat. Die
Folge war, daß die betriebliche Bedrohung
nicht rechtzeitig wahrgenommen wurde.
Manche betrieblichen Chancen zum Kri-
senmanagement konnten nicht rechtzeitig
herausgearbeitet und wirksame Gegenmaß-
nahmen nicht eingeleitet werden.

Minimum an innerbetrieb-
lichen Kennzahlen
Kleinere und mittlere Geschäfte und Unter-
nehmen haben kaum Mittel und Möglich-
keiten, anspruchsvolle Prognosemethoden
zu entwickeln. Das führt dann nicht selten
dazu, daß überhaupt keine Versuche unter-
nommen werden, gestützt auf bestimmtes
Datenmaterial die geschäftliche Zukunft
aufzuhellen. Anstelle von exakten Daten
tritt dann bisweilen das berühmt-berüchtig-
te „unternehmerische Fingerspitzengefühl“,
das nur allzu oft zu „Erkenntnissen“ führt,
die vollkommen neben der Realität liegen.
Besser als völlige Datenabkehr ist – sozu-
sagen als mittelständischer Kompromiß –
eine Grobaufnahme mit Hilfe zumindest der
wesentlichen betrieblichen Kennzahlen.
Dazu gehören folgende Ermittlungen: Er-
gebnis- und Liquiditätssituation, Eigenka-
pitalquote und -rentabilität, arbeitendes Ka-
pital, Umsatzrentabilität und Materialquote,
Anteil des Personalaufwandes an der Ge-
samtleistung, kurz- und mittelfristige Mit-
tel im Verhältnis zu entsprechenden Ver-
bindlichkeiten, Deckungsbeitrag in Prozent
zum Kunden, Umschlagshäufigkeit des
Vorratsvermögens und Reichweite des Auf-
tragsbestandes. Diese Aufzählung ist weder
erschöpfend noch verbindlich. Je nach Sor-
timents-, Produkt- und Leistungsstruktur
können einzelne Kennzahlen weggelassen
und andere hinzugefügt werden. 
Da der mittelständische Unternehmer aus
zeitlichen und sachlichen Gründen oft über-
fordert ist, ein solches Kennzahlen-Grund-
system selbst einzurichten und regelmäßig
zu beobachten, sollte hiermit der Steuerbe-
rater beauftragt werden. Ein solcher Auf-
trag sollte aber den Unternehmer nicht von
jeder Zuständigkeit entbinden, sondern Hil-
fe zur Selbsthilfe darstellen. Auf Sicht muß
das System betriebsintern angelegt sein. Be-
währt hat sich auch die Erstellung einer
Planbilanz, einer Plangewinn- und -verlust-
rechnung sowie einer Liquiditätsprognose



für das laufende und nächste Geschäftsjahr
auf Grundlage der Ist-Situation. Dadurch
wird rechtzeitig offenkundig, ob unverzüg-
lich Maßnahmen zur Abwendung der Exi-
stenzbedrohung zu ergreifen sind und wo
genau diese ansetzen müssen.

Liquiditätssicherung 
hat Vorrang
Unter den Sofortmaßnahmen, die im ein-
zelnen zur Krisenbewältigung führen kön-
nen, hat die Liquiditätssicherung Priorität.
Sie soll generell verhindern, daß die finan-
ziellen Ereignisse unkontrolliert eskalieren
und den unmittelbaren Zusammenbruch des
Betriebes vermeiden. Die Aufrechterhal-
tung der Zahlungsfähigkeit und Beseitigung
der Überschuldung stellen schon unter zeit-
lichem Aspekt zwei wichtige Faktoren dar,
die gewährleisten, daß das Unternehmen
handlungs- und entscheidungsfähig bleibt.
Finanzielle Sofortmaßnahmen haben die
zentrale Funktion, die nötige Liquidität im
ganzen Sanierungsprozeß, d.h. die Zah-
lungsbereitschaft des Krisenunternehmens,
jederzeit sicherzustellen. 
Dazu muß unverzüglich ein Notprogramm
eingeleitet werden. Flankierend zu den
Maßnahmen der Zahlungsebene bieten sich
in diesem Zusammenhang folgende An-
satzpunkte: Reduzierung der kurzfristigen
Ausgaben, Erhöhung der kurzfristigen Ein-
nahmen, Stornierung oder wenigstens li-
quiditätskonforme Verschiebung bereits er-
teilter Aufträge, Beschränkung aller Inve-
stitionen auf solche Projekte, die für die Si-
cherung und den Ausbau des Kerngeschäfts
unverzichtbar sind, Zurückführung von
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf
ein gerade noch vertretbares Maß, konse-
quente Ausnutzung von Zahlungszielen,
kritische Überprüfung des Werbeetats, aus-
gabensenkende Sofortmaßnahmen beim
Faktor Personal, Abbau des Vorratsvermö-
gens.
Im Anschluß an die Bestandsaufnahme und
die Sofortmaßnahmen auf dem Sektor der
Liquiditätssicherung werden die geeigneten
Instrumente zur Durchführung der Wende
ausgewählt. Hierbei ist nach dem Zeit- und
Handlungsspielraum zwischen strategi-
schen und operativen Instrumenten zu un-
terscheiden. Strategische Instrumente haben
als Sanierungsmaßnahmen größerer Trag-
weite mittel- bis langfristigen Wirkungs-
charakter. Beispiele sind die Liquidation
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von Teilen des Betriebes und deren Ver-
kauf. Operative Instrumente umfassen alle
Maßnahmen, mit denen der Wandel des Un-
ternehmens erreicht werden kann. Beide Di-
mensionen müssen in einem erfolgreichen
Wendekonzept enthalten sein. 
Neben den finanzwirtschaftlichen müssen
führungsorientierte Sofortmaßnahmen er-
griffen werden. Hier muß ganz konkret un-
tersucht werden, welche personellen und
fachlichen Kapazitäten zur Verfügung ste-
hen, um die Krise abzuwenden. Als wir-
kungsvoll hat sich hier die enge Zusam-
menarbeit zwischen externem Krisenmana-
ger und betriebsinternem Sanierungsteam
herausgestellt. In mittelständischen Betrie-
ben ist dieses „Team“ häufig der Unter-
nehmer bzw. Geschäftsinhaber allein, bis-
weilen können einige besonders befähigte
Mitarbeiter mit ins Boot genommen wer-
den. Im weiteren Verlauf der Sanierungs-
bemühungen kommen leistungswirtschaft-
liche Sofortmaßnahmen (z.B. Senkung der
Kosten und die Verbesserung der Qualität
der Leistungen, Steigerung der betriebli-
chen Effizienz, Verhinderung weiteren Li-
quiditätsabflusses) sowie soziale Sofort-
maßnahmen (Sicherung der Leistungsbe-
reitschaft der Mitarbeiter durch zusätzliche
Motivation und verstärkte Information) hin-
zu.

Zeitnahe Erfolgskontrollen
Die Ist-Auswirkungen aus den projekt-
mäßig geplanten Maßnahmen sind nun in
die bereits vorliegenden Planbilanzen und
Plangewinn- und -verlustrechnungen sowie
die Liquiditätspläne periodisch einzubezie-
hen. Tatsächlicher Aufwand und Ertrag für
die jeweiligen Projekte lassen sich mit den
Sollvorgaben monatlich abgleichen und
daraus die Erfolgsaussichten für die Kri-
senbewältigung ablesen. Damit ist eine zeit-
nahe Erfolgskontrolle gegeben. Auf der
Grundlage der einzelnen Instrumente sollte
das Krisenmanagement alle am Krisenbe-
trieb interessierten und beteiligten Seiten
permanent und umfassend über den Wen-
deprozeß unterrichten. Dadurch wird neues
Vertrauen in das Unternehmen geschaffen.
Banken, Lieferanten, Kunden und Arbeit-
nehmer sichern durch positives Verhalten
die zum Erfolg führenden Wendemaßnah-
men ab. ❏
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■ Betriebskosten
Nachvollziehbare Abrechnung
Ein jährlich wiederkehrendes Ärgernis für
Mieter und Vermieter können die Betriebs-
kostenabrechnungen werden. Sie müssen
für den Mieter nachprüfbar und nachvoll-
ziehbar sein. Nur eine solche ordnungs-
gemäße Abrechnung führt dazu, daß der
eventuelle Nachforderungsbetrag fällig
wird. Dazu muß dem Mieter eine ange-
messene Frist zur Überprüfung eingeräumt
werden. Eine Frist von einem Monat ist aus-
reichend. Werden die Betriebskosten nicht
ordnungsgemäß abgerechnet, so hat der
Mieter die Möglichkeit, eine Abrechnung
einzuklagen. Für den Fall, daß trotz An-
mahnung eine Abrechnung nicht erfolgt,
kann die Leistung der Betriebskostenvor-
auszahlungen zunächst eingestellt werden.
In Mietverträgen für Gewerberäume sollte
auf jeden Fall vereinbart werden, innerhalb
eines welchen Zeitraumes der Vermieter für
das vergangene Jahr abrechnen muß.

■ GmbH als Schuldnerin
Informatives Handelsregister
Verträge mit GmbH’s bergen das Risiko in
sich, daß Forderungen nicht durchgesetzt
werden können. Aus diesem Grund ist es
von besonderer Bedeutung, sich über die
Bonität der GmbH vor Vertragsabschluß zu
informieren. Eine Möglichkeit ist ein Ein-
blick in das Handelsregister. Gemäß § 9
HGB ist das jedem gestattet. Ein entspre-
chender Handelsregisterauszug kann beim
zuständigen Registergericht angefordert
werden. Dort erhält man eine Gesellschaf-
terliste mit Privatanschriften der Gesell-
schafter und zumeist auch der Geschäfts-
führer. Des weiteren wird die Höhe des
Stammkapitals und der Tag des Abschlus-
ses des Gesellschaftervertrages angegeben.
Außerdem sind GmbH’s verpflichtet, spä-
testens 12 Monate nach dem Bilanzstichtag
Kopien von Bilanz sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnungen beim Registergericht zu
hinterlegen (§§ 325–327 HGB). Wenn eine
GmbH dieser Pflicht zur Einreichung und
Bekanntmachung nicht nachkommt, so
kann sie das Registergericht auf Antrag ei-
nes Gläubigers durch Androhung und Fest-
setzung eines Zwangsgeldes bis 10000 DM
– auch mehrfach – dazu anhalten.

sbz 10/2000 85


